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Amtliche ~ekanntmachungen 

34. Stadtverordnetenversamrnlung~ 
Am Donnerstag, dem 21. Januar 1993, findet um 16.00 Uhr Irn 
Festsaal des Rathauses die 34, Stadtverordnetenversamm- 
jung In der Wahlperiode 1990/1994 statt. Der 6ffentliche Teil 
der Tagesordnung umfaßt folgende Punkte: 

Protokollkontrolle der Stadtverordnetenversammlung 
vom 17.12.1992 
Bericht des Bürgermeisters (einschl. Anfragen der Ab- 
geordneten dazu) 
Bericht der Gleichstellungsbeauftragten 
Beschlußfassungen 
Sportförderungsrichtlinien 1993 
(Drucks, 0001 -3493) 
Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen 
(~rudts. 0002-34193) 
Rücknahme der ~erfass~n~sbeschwerde 
(Drucks. 0007-34193) 
Regionale Zusammenarbeit in Fragen der Konversion 
(Drucks. 0009-34193) 
Fragestunde der Bürger in der Stadtverordnetenver- 
sammlung am 25.02.1 993 
(Drucks, 001 0-34/93) 
(Antrag d. POS-Frakt.) 
Berufung eines sachkundigen Bürgers fiir den Umwelt- 
eusschuß 
(Drucks, 001 1-34/93) 
[Antrag der CDU-Fraktion) 
U bertragbarkeit von Haushaltsstellen 
(Drucks, 00 1 2-34193) 
lnformationsvorlagen 
Beschlußabrechnung 2. Halbjahr 1992 
(Drucks. 1-01 193) 
Darlegung von Schwerpunkten zum Haushaltsplan 1993 
(D~UC~S. 1-02/93) 1 

(einschl. Fragestellung) 
Anfragen der Abgeordneten 

Tagesordnung, Zeit und Ort der 34. Sitzung der Stadtverord- 
netenversamrnlung werden hiermit gemäß 9 23 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
Interessierte Bürger sind herzlich willkommen, 

Der Stadtverordnetenvorsteher 

Bekanntmachung 
der Stadt Luckenwalde 
- Jahresrechnung 1991 - 

Die Stadtverordneten der Stadt Luckenwalde haben in ihrer 
33. Sitzung am 19. November 1992 folgenden Beschluß ge- 
faßt: 
"Die Stadtverordneten beschließen die Jahresrechnung der 
Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 1991 und erteilen 
dem Bürgermeister gemäß 5 52 Abs. 3 vorbehaltlos Entla- 
stung. 
Die Jahresrechnung 1991 schließt wie folgt ab: 

Bereinigte 
I 

Sol 1 -  so1 I -  
E 1 nnahmn Ausgaben 

' - . Y - ' / C  

a) Vsrwal tunge- 
hauehal t 41.052.215,08  ,- 41 .062.216,66 

Gemäß 5 52 Abs. 4 der Kommunalverfassung vom 1 7.05.1 990 
lieg<die Jahresrechnung 1 991 mit dem Rechenschaftsbericht 
am 
Montag, dem 25.01. und 01.02.1 993, 09.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag, dem 26.01. und 02.02.1 993, 09.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch, dem 27.01 .I 993, 09.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag, dem 28.01.1 993, 09.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.00 bis 1 8.00 Uhr 
Freitag, 29.01.1 993, 09.00 bis 12.00 Uhr 
im Rathaus, Markt 10, 1. Etage, Zlmmer 1 17 ijffentlich aus. 
Der Beschluß über die Jahresrechnung der Stadt Luckenwal- 
de fiir das Haushaltsjahr 1991 und über die Entlastung des 
Bürgermeisters wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Luckenwalde, den 15. Januar 1993 

A. Wilhelm 
Stadtverordnetenvorsteher 

Satzung der Stadt Luckenwalde 
Ober dle Erlaubnisse und Gebiihren tOr Sondernutzung 
auf oder an Öffentlichen Straßen - Straßensondernut- 
zungssatzung - vom 17. Dezember 1992 d Aufgrund der §D 2 Abs. 1,4 Abs. 1,5 Abs. 1 und 21 A b .  3 9 
des Gesetzes Über die Selbstverwaftung der Gemeinden und 
Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung) vom 17. Mai 
1990 (GBI, I Nr. 28 S. 255) in der Fassung des Artikels 9 Abs. 
2 i.V.m. Anlage I1 Kapitel II Sachgebiet B Abschnitt I des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1 990 (BGBI. II S. 889. 
11 51), geändert durch Artikel 2 des Landesorganisationsge- 
setzes vom 25. April 1991 (GVBI. Bbg, S. 148.1 SI), Artikel II 
5 32 Nr. 2 des Artikelgesetres über kommunalrechtliche Vor- 
schriften im Land Brandenburg vom 19. Dezember 1991 
(GVBI. Bbg. C. 682.692) und 9 39Abs. 1 des Landesabfallvor- 
schaltgesetzes vom 20. Januar 1992 (GVBI. Bbg. I S. 16.26) 
sowie aufgrund der 55 1,2,4 und 5 des Artikels I - Kommunal- 
abgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) - des Geset- 
zes über Kommunalabgaben, Vergnügungssteuer und zur 
Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die Ge- 
meinden vom 27. Juni 1991 (GVBI. Bbg. S. 200) i.V.m. 55 18 
Absatz 1 Satz 4,21 des Brandenburgischen Straßengesetzes 
(GVBI. Bbg. S. 136) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Luckenwalde in ihrer Sitzung am 19. November 199 
folgende Sakung beschlossen: 

9 1 
Geltungsberelch 

b 
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen (ein- 

schließlich Wege und Plätze) sowie iür Ortsdurchfahr- 
ten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im 
Gebiet der Stadt Luckenwalde. 

(2) Sonderregelungen für Wochen- und Jahrmarkte sowie 
der Abschluß von Werbeverträgen durch die Stadt 
Luckenwalde bleiben davon unberührt. 

(3) Zu den Straßen im Sinne des Straßengesetzes geho- 
ren der StraRenkärper. der Luftraum Über dem Stra- 
ßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. 

§ 2 
Erlaubnlsbedürttlge Sondernutzungen 

Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist und un- 
beschadet sonstiger Vorschriften @.B. Bauordnung WO), 
bedarf die Benutzung der Straßen Über den Gemeingebrauch 
hinaus als Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt. Die Benut- 
zung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 

§ 3 
Straßenanllegergebrauch 

Die Benutzung der Straße Über den Gemeingebrauch hinaus 
bedarf innerhalb der geschlossenen Ortslage keiner Erlaub- 
nis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks erforderlich ist und 
den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheb- 
lich beeintrachtigt oder in den Straßenkörper eingreift. 



Der Straßenanliegergebrauch ist der Stadt 14 Tage vor Be- 
ginn schriftlich anzuzeigen. 

5 4  . 
Erlaubnlsfrele Sondernutzung , 

Keiner Eriaubnis bedürfen: 
- bäuaufsichtlich ,genehmigte Bauteile, z.B. Ge- 

bäudesockel, Vordächer, Kelledichtschächte, Auf- 
züge fiir Waren und Mülltonnen im Gehweg - Sonnenschutzdächer über dem Gehweg ab 2,30 
m Höhe und einem Abstand von mindestens 
0,70 m von der Gehwegkante oder Fahrspur 

- Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen. Waren- 
auslagen, die vorübergehend ohne feste Ver- 
bindung mit baulichen Anlagen nicht mehr als 
0,30 m in den Straßenraum hineinragen und 
mindestens 1,20 vom Fahrbahnrand entfernt 
sind 

- Die Ausschmückung von Straßen und Häuser- 
fronten für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche 
Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums 
sowie für kirchliche, mildtätige oder politische 
Veranstaltungen 

Nach Abs. 1 erlaubnisfreie Sondernutzung können ein- 
geschränkt oder untersagt werden, wenn Belange des 
Straßenbaus oder die Sicherheit und Ordnung des Ver- 
kehrs dies erfordern, 

5 5 
Sonstlge Benutzung 

Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Ei- 
gentums der Straßen richtet sich nach bürgerlichem 
Recht, wenn ,sie den Gemeingebrauch nicht beein- 
trächtigt, wobei eine vorübergehende Beeinträchtigung 
für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Ent- 
sorgung außer Betracht bleibt. 
Verunreinigungen, die durch Sondernutzungen entste- 
hen, sind von dem Veranstalter unverzüglich zu besei- 
tigen. Erfiillt der Veranstalter diese Verpflichtung nicht, 
kann die Stadt die Verunreinigung ohne vorherige Auf- 
forderung auf Kosten des Pflichtigen beseitigen. 

§ 6 
Erlau bnls 

Anträge auf Erlaubnis einer Sondernutzung sind mit 
Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der vorge- 
sehenen .Nutzung rechtzeitig, mindestens 1 Monat vor 
Beginn 'der Sondernutzung, bei "der Stadt zu stellen. 
Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, 
textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise 
verlangen. , 
Die Erlaubnis wird nur auf Antrag und auf Zeit erteilt. 
Sie kann mit dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider- 
rufs erteilt werden, wenn dies fiir die Sicherheit oder 
Flüssigkeit des Verkehrs oder zum Schutz des Stadtbil- 
des oder des Zustandes der Straße erforderlich ist. 
Bestehende Rechte Dritter sind zu wahren. Bei Eingrif- 
fen in den Straßengrund sind rechtzeitig zuvor durch 
den Erlaubnisnehmer die Weisungen der Träger Öf- 
fentlicher Belange wegen der Lage der Versorgungs- 
leitungen einzuholen. 
Nach Beendigung der Sondernutzung hat der Sonder- 
nutzer die benutzte Str@enfläche auf seine Kosten in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Bis zur 
mängelfreien ~bnahme durch die Stadt ist der Sonder- 
nutzer für die Sondemutzungsfiäche und deren Anla- 
gen und Einrichtungen~verkehrssicherungspflichtig, 

: 5 .'- - 0 ;  2 ,*>Ti  :,G7 7; ,+I' ,:; 6 ;  $,;I. 

'~ethhren 
Für erlaubnispflichtige Sondemutzungen werden Ge- 
bühren nach Maßgabe des anliegenden Gebührenta- 
rifs erhoben'. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser 
Satzung. 
Das Recht der Stadt, Kostenersatz sowie Vorschüsse 

- . ". 
und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach 
dem Tarif bestehende Gebührenpflicht oder Gebüh- 
renfreihelt für Sondernutzungen nicht berührt. 
Das Recht, fiir die Erteilung der Sondernutzungser- 
laubnis Verwaltungsgebühren zu erheben, bleibt unbe- 
rührt. , , 

Als Zeitraum, für den die Gebühr erhoben wird, gilt die 
Zeit der erlaubten Sondemutzung, der unbefugten In- 
anspruchnahme von Sondernutzungsflächen ohne Er- 
laubnis und der Zeitraum einer längeren tatsächlichen 
Nutzung oder Verantwortung für die Sondernutzungs- 
fläche bis zur mängelfreien Abnahme. 
Von der Erhebung einer Gebühr kann abgesehen wer- 
den, wenn die Sondemutzung Überwiegend im öffent- 
lichen Interesse liegt oder ausschließlich gemeinnützi- 
gen Zwecken dient, 
1. Gebührenschuldner sind: 
a) der Antragsteller 
b) der Erlaubnisnehmer 
C) wer die Sondernutzung ausiibt oder in seinem Inter- 
esse ausüben Iäßt 
2. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt- 
schuldner. 

, § 8 
Gebührenerstattung 

Wird eine auf Zeit genehmigte Sondemutzung vorzei- 
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstat- 
tung entrichteter Gebühren. 
Im voraus entrichtete Gebühren werden anteilmiUig 
erstattet, wenn die Stadt eine Sondernut~zungserlaub- 
nis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebühren- 
schuldner zu vertreten sind, 

8 9 
Sondernutzung durch Handel 

Sondernutzungserlaubnisse für den ambulanten Han- 
del, das heißt für den Meinhandel auf Gehwegen und 
für den Handel aus Verkaufswagen mit festem Stand- 
ort werden im Stadtgebiet Luckenwalde auf Öffentli- 
chen Straßen nicht erteilt. 
Die ambulanten Händler haben die Mbglichkeit,'auf 
dem Wochenmarkt an zugewiesenen Plätzen und bei 
Veranstaltungen zu handeln. Bei Bedarf kann die Stadt 
weitere Marktfiächen ausweisen und, Sondermärkte 
veranstalten. 
Ausnahmegenehmigungen für die Sondemutuing durch 
den Handel an festen Standorten können für Imbiß- 
händler erteilt werden. 
Die Sondernutzungserlaubnis für Straßenhandel aus 
betriebsbereiten Verkaufsfahrzeugen außerhalb der 
Fahrbahn ist nur für den Handel mit leichtverderblichen 
Lebensmitteln, wie Fleisch- und Wurstwaren, Fisch, 
selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten sowie 
traditlonsgemäß mit Eis, zu erteilen. Die aufgeführten 
Waren (Eis ausgehommen) dürfen nicht als lmbiß an- 
geboten werden. Es dürfen monatlich maximal 20 Er- 
laubnisse erteilt werden. 

5 10 
Ordnungswldrlgkelten 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs- 
sig 
1. seiner Pflicht nach 55 3,5 und 6 dieser Satzung 

nicht oder nicht ordnungsgemäß riachkommt; 
2. gegen ein Ge- oder Verbot dieser Satzung ver- 

stößt. , 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße bis zu 
1.000 DM geahndet werden. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset- 
zes iiber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.02.1 987 (BGBI. I S. 602) 
in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28.02.1992 (BGBI. I 
S. 372). 



(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 A b .  1 Nr. 1 
OWiG ist der Bürgermeister. 

§ 11 
lnkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Öffentlichen Be- 
kanntmachung in ~r$ft. 

2 )  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisher gültige Sonder- 
nutzungssatzung außer Kraft, 

S- 
A. Allgemeine Bedingungen 
I. Ynter BerScksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des 
Gebührenschuldners und des Grades der möglichen Behinde- 
rung oder Geftihrdung des Straßenverkehrs ist das Stadtge- 
biet in 2 Zonen aufgestellt. 
Zur ~ a n e  1 gehören folgende Straßenzüge: 
Die Ortsdurchfahrten der Bundesstraße B 101 und der Lan- 
desstraßen 11 9,137 und 237 
und folgende Straßen 
- M'arkt 
- KI. Haag 
- Baruther Str, \; 
- Rud.-Breitscheid-Str, 
- Bahnhofstr, 
- Beelitzer Tor 
- Straße des Friedens 
- Poststr. 
- Behnhofsplatz 
- Breite Straße 
- Am Burgwall 
- Dahmer Str, 
- K.-Kollwitz-Str. 
- H.-Zille-Str. 
- Fontanestr. 
- Puschkinstr, 
Zur Zone 2 gehören: 
alle anderen StraBen und Siedlungsgebiete. 
B. Giebahren 

1. / 2. 
Aufstellen von Baubuden, Arbeits- 
wagen, Baugerüsten, Baumaschinen, 
Containern außerhalb von Bau- 
stelleneinrichtungen nach qm/Monat 

6,OO / 3,OO 
Lagerung von Baumaterialien, 
Schutt, Kohlen usw. Über 48 Std. 
nach qmlMonat 

3,OO / 3,OO 
Aufstellen 'von Werbungen ab 1 qm . 

Gesamtfläche bis zu 5 Yagen 
6,OO / 6,OO 

Werbeaufsteller und Wegweiser 
1 qm Gesamtflache für 1 Jahr 

50,OO / 50,OO 
Warenauslagen vor Verkaufstellen 
nach qm/Monat 

6,OO /4,00 
Verkaufsstände/ambulanter Handel 
auf öffentl. Straßen nach qmhionat 

12,OO / 9,OO 
Aufstellen von Tischen und Sitzge- 
legenheiten w gewerblichen 
Zwecken nach qrn/Monat 

8,OO 1 6,OO 
Aufstellen von Automaten oder 
Schaukasten nach qm/Monat 

6'00 / 4,OO 
AutorufsCiulen und tihnllche 
Einrichtungen nach qm/hrlonat 

2,oo / 2,oo 

10. alle' übrigen Einrichtungen, 
die den Verkehr beeinträchtigen ' 

je nach Grad der Beein- 
trächtigung, maximal 
50,00 DM je Woche 

II. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet, 
wenn die Nutzung unter 15 Tagen liegt. . . 
Die Tagesgebühr beträgt in diesem Fall 1/30 der Monatsge- 
bühr. Die nach diesem Tarif ermittelte Gebühr wird auf volle 
DM aufgerundet. 
Die Mindestgebühr fiir ehe Erlaubnis betragt 20,00 DM. 
Luckenwalde, den 15. Januar 1993 

P, Gruschka 
Bürgermeister - 

Die vorstehende Satzung der Stadt Luckenwalde über die Er- 
laubnisse und Gebühren für Sondemutzung auf oder an öf- 
fentlichen Straßen - Straßensondernutzungssatzung - vom 
17, Dezember 1992 wird hiermit Öffentlich bekanntgemacht. 
Auf die Vorschriften des 5 5 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über 
die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der 
DDR (Kommunalverfassung) vom 17, Mai 1990 (GBI, I S. 255) 
wird verwiesen. Danach hat jede Gemeinde das Recht, Ange- 
legenheiten ihres eigenen Wirkungskreises durch Satzungen @ 
zu regeln, soweit Gesetze nicht anderes bestimmen. Sie sind . 
offentlich bekanntzumachen. 
Nach 5 16 Abs. 2 der Hauptsatmng der Stadt Luckenwalde 
kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
gegen Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
nach Ablauf eines Jahres seit ihreverkündung nicht mehr gel- 
tend gemacht werden. 
Nach 9 6 der Bekanntmachungssatzung der Stadt Luckenwal- 
de kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
bei der Öffentlichen Bekanntmachung nach Ablauf eines Jah- 
res seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Luckenwalde, den 15. Januar 1993 

P. Gruschka 
Bürgermeister 

Bekanntmachung 
Stadtteilzentrum Elsthal 

Die Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde beschfoß auf 
ihrer 33. Sitzung arn I T .  Dezember 1992 unter der BeschluB- () 
Nummer 438-33/92, für das Gebiet in der Gemarkung Lucken- 
walde, südöstlicher Bereich, begrenzt im Nordosten von der 
Neuen Parkstraße, im Südosten von der Elsthaler Straße, im 
Suden von der nördlich des Meisterwegs gelegenen Kleingar- 
tenanlage, im WesZen von einem dem Stadtpark vorgelager- 
ten Grundstücksstreifen und im Norden ebenfalls von einer 
Kleingartenanlage, einen Bebauungsplan mit der Nummer 101 
92 aufzustellen. 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf einer Fläche von 1,76 ha 
die Errichtung eines großflächigen Einzelhandelszentrums zu 
ermöglichen. 
Dieser Beschluß wird hiermit gemäß Paragraph 2 des Bauge- 
setzbuches ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Bijrgermeister 

Bürgermeister dankt Sponsoren 
Der Bürgermeister und die stadtische Sportabteilung dankt al- 
len Sponsoren für ihre Unterstützung für das Spoitleben in 
Luckenwalde im Jahre 1992, besonders für die Unterstützung 
bei den Ehrungen verdienter Sportfreunde allen Alters. 
Die Sponsoren sind: 

lngenieurbüro GmbH "Redecker" 
Planungsbüro "Wegner Günzel" 
Planungsbüro "Dröge mbHW Bad Salzuflen 
Luwa Innenraumgestaltung 



Autohaus Michael Wessel 
Firma Rose Bürotechnik . 
Reifenservice "Wernei' 
Klempner Lüitung Sanitär - Gottower-Str. 
Rrma "Blitz" Glas- und ~ebäudereinigung 
Firma "Block" Heizungsbau 
Baugeschäft "DudecK 
Architekturbüro "Vogt" 
Heba Bau Krähenheide 
Isolier- und Gerüstbau GmbH Gottower-Str. 
lngenieurbüro für Haustechnik Hempe 
Firma Lachmann Baubetrieb Gottower-Str. ' 

Firma Steglich Elektroinstallateur U. Antennenanlagen 
Bautischlerei Dahmer Str. 
Volks- und Raiffeisen bank , 
Sparkasse 
Kunstblumen "Jutta Müller" Weinbergstr. 
18 Ner's Geschenkeladen R. Brsch-Str. 
Elektro Zoberbier Elektrofachgeschäft 
Betty's Partyservice , 
Spsrtladen "Gerald Brauer" 
Zentral-Heizungsbau Potsdamer Str. 
Wirte-Genossenschaftsbrauerei 
Firma Bautzer Heizung-Lüftung-Sanitär 
Fachjliale Mac Paper 
Ute's Dufte Blumen 
Geschenk-Boutique Schützenstr. . 

Riewa Elektromarkt 
Bauelemente Seifert 
Kommunikationstechnik Andreas Pischel 
Ingenieur-Büro Peter Sons 
BI.urnengroßhandel Meyer 

Außerdem ergeht ein herzliches Dankeschön an alle ehren- 
amtlichen Übungsleiter und Trainer, die mit zu den erbrachten 
Leistungen und diesem wichtigen Teil öffentlichen Lebens bei- 
getragen haben. 

Welt-Lepra-Tag am 31. Januar 
Deutsches Aussätzlgenhllfswerk bittet um Spenden 

Das Deutsche Aussätzigenhilfswerk bekämpft die Lepra, eine 
der ältesten Menschheitsgeißelnder Welt, seit 35 Jahren und 
kann dabei auf beachtliche Erfolge verweisen. Die Patienten- 
zahl konnte unter die 10-Millionen-Marke gesenkt werden. 
Trotzdem wird die Lepra gerade in den Ländern der 'Dritten 
Welt" noch Jahrzehnte ein großes Öffentliches Gesundheits- 
problem darstellen. ; 
Was ist Lepra? Lepra hat viele Gesichter. Es ist eine Krank- 
heit, die einen Menschen bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln 
kann. Sie ist der Aussatz, der Menschen wegen ihrer Krank- 
heit aus der Familie, dem Dorf, dem Land ausschließt. Medi- 
zinisch stehen genügend Mittel zur Verfügung, die Lepra zu 
besiegen. Hilfe ist nötig und sogar mit wenig Aufwand möglich. 
Monatlich 20,- DM kostet das wirksame Kombinationsmedi- 
kament (Rifampizin + Isoprodian), das eine lebenslange Be- 
handlung erspart. Etwa 40,-- DM kostet orthopädisches Schuh- 
werk für einen fußverstümmelten Leprapatienten. 100,-- DM 
beträgt das Gehalt eines einheimischen Leprapflegers in Afri- 
ka. Mit 200,-- DM kann man einen Leprahelfer mit einem Fahr- 
rad ausrüsten, der Patienten in den Dörfern aufsuchen muß. 
400,-- DM kostet ein Webstuhl, der einem Patienten den Wie- 
deraufbau seiner beruflichen Existenz ermöglicht. 
Hilfe von Mensch zu Mensch erbittet das Deutsche Aussätzi- 
genhilfswerk auf sein Spendenkonto 9696 bei der Städtischen 
Sparkasse Würzburg (Bi2 790 500 OO), dem Postgiroamt 
Nürnberg (BLZ 760 100 85) und vielen anderen Geldinstituten. 
Auch die Kreissparkasse Luckenwalde und alle ihre Filialen 
nehmen gern Über~eisungsauftra~e entgegen. Weiter Infor- 
mationen sind bei der Bundeszentrale des Deutschen Aussät- 
zigenhilfswerks e.V., Postfach 11 04 62 in W-8700 Würzburg 
11 zu erhalten. 
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Stadtentwicklungskonzeption 
Luckenwalde 

briage d a  Vorwahung ' 
zur MIentiichen DImku88lon 

Te113 
6. Schulentwlcklung 

AGgabe der Stadt als Schulträger ist die materiellen Voraus- 
setzungen zu schaffen, die zur Umsetzung der pädagogi- 
schen Konzepte notwendig sind. Hierzu zählt insbesondere 
auch die Gebäudesanierung und Modernisierung der vorhan- 
denen Bausubstanz. Dieser Verantwortung entzieht sich die 
Stadt Luckenwalde trotz der Fülle der anliegenden Probleme 
nicht. 
Derzeit gibt es in Luckenwalde: 
5 Grundschulen, 2 Förderschulen (kreisliche Trägerschaft), 1 
Realschule und 1 Arbeitslehrezentrum, 1 Gesamtschule, 1 
Oberstufenzentrum (kreisliche Tragerschaft), 1 Gymnasium 
(kreisliche Trägerschaft), 2 Fachschulen (kreisliche Träger- 
schaft), 1 Volkshochschule (kreisliche Trägerschaft). 
Die Zielvorstellung bei der Schulentwicklungsplanung liegt in 
der quantitativ'und qualitativ ausreichenden Versorgung mit 
Unterrichtsmaterial (Ausstattung z.B. von Fachräumen, EDV- 
Anlagen, Mobiliar, Schulbüchern) und der Sicherstellung von 
Unterrichtsräumen. Die Stadt strebt die relative Wohnortnähe 
der Grundschulen sowie die Bereitstellung von 2 qmlje Schü- 
ler in den Nassenräumen entsprechend den Empfehlungen 
des 1. Schulreformgesetzes für das Land Blandenburg an. 
Dle vorhandenen Klassenräume relchen dafür nlcht aus. 
Filiallösungen, Container 0.ä. können nur Übergangslösungen 
darstellen. 
Die Schulraumsituation ergibt für die einzelnen Jahrgangsstu- 
fen und Schulformen kein verallgemeinerbares Bild. Die Grund- 
schulen verfügen aufgrund stagnierender oder sinkender 
Geburtenzahlen auch mittelfristig Über ausreichende Raum- 
kapäzitäten. Allerdings ist mit zuiückgehendem Bedarf für die 
Grundschule V (ehemals Matern-Schule) und steigenden Schü- 
lerzahlen für die Grundschule IV (ehemals Dimitroff-Schule) 

' aufgrund zukünftiger Wohnbebauung z.B. auf dem Franken- 
felder Berg oder nördlich der Berkenbrucker ~haussee zu 
rechnen. 
Wesentlich problematischer stellt sich akut die Situation dage- 
gen für die Sekundarstufe I - aus städtischer Sicht insbeson- 
dere der Real- und Gesamtschule - dar, da beiderschulen im 
Filialbetrieb arbeiten. Als unhaltbar ist das Provisorium zu be- 
zeichnen, daß diese zwei Schulen das Arbeitslehrezentrum 
gleichzeitig nutzen. 
Im nächsten Jahr wird die Sekundarstufe II auf 4 Züge ausge- 
dehnt, d.h. 2 weitere Klassen kommen rechnerisch hinzu. Die 
Grundschulen entlassen 6 Schulklassen in die Gesamtschule, 
während lediglich 2 Klassen diesen Bereich verlassen. Insge- 
samt bedeutet dies ein Zuwachs von 6 Schulklassen. Für die- 
se Klassen gibt es keine Unterbringungsmoglichkeiten. Dle 
enge Raumkapazltat zwlngt dle Stadt dazu, nächstes Jahr 
umfangreiche Schrltte elnzulelten. 
Die Möglichkeit einer Schulerweiterung des kreisangehörigen 
Gymnasiums in der Parkstr. ermöglicht mittelfristig eine Nut- 
zung des Standort Mozartstr. für die Gesamtschule. Dies greift 
aber nicht vor 1995. 
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Elne mögliche Zwischenlösung könnte die Errichtung von 
Containern auf dem Schulgelände der Gesamtschule (Lud- 
wig-Jahn-Str.) darstellen. Die Realschule nimmt im nächsten 
Jahr nur noch drei neue Klassen auf, 
Mittelfristig muß der Grundsatz geiten, daß jede Schule hijch- 
stens über 2 Standorte verfügen soll, über die sie selbst die 
Verteilungshoheit hat. Die derzeitige Zerstreuung über das 
Stadtgebiet stört den Schulunterricht Im starkem MaOe. 
Langfristig kann eine städtische Gesamtschule mit Oberstu- 
fenzug nur dann als eigenständige Schutform gegenüber dem 
Gymnasium Bestand haben, wenn sie ein eigenständiges Pro- 
fil gewinnt. Als naheliegend und sich in die Übrige Stadtent- 
wicklung positiv einfügend, bletet sich die Profilierung als 
sprachlich und sportlich orientierte Gesamtschule u.a. mit den 
Sportarten Schwimmen und Ringen bei einem Standort "jen- 
seits der Bahn' an. 
Die Realschule würde langfristig die Räume des Arbeitslehre- 
zentrums nutzen können, w,as ihrem Profil als technisch aus- 
gerichtete Schule entgegen kiime. Zusammen mit dem natur- 
wissenschaftlich ausgerichteten Angebot des Gymnasiums 
~ürde~luckenwalde über ein breites Schulangebot verfiigen. 
FSr die Entwicklung als Mittelzentrum strebt die Stadt die Er- 
richtung einer höheren Bildungseinrichtung (z.B. Fachhoch- 
schule, Studienzentren der Fernuniversitäten) mit Überregio- 
nalem Einzugsgebiet an. 

VorslcImt vor 
Einbrechern 
und Dieben! 

sory? für Ihm SichqrlCeit. 

- Anfertigung und Reparatur von 
siimtlichen SchlUsseln und Schlössern. 

- Sicherheit für Haus, Hof und Wohnung. 
- Einbau von Schließanlagen. 
- Vergitterung von Fenstern und Türen. 
- Feuewerzinktes Material 

7. Frelzelt 
Generell gilt daß sich die Lebensqualität einer Stadt in der 
Breite und Verfiigbarkeit von Freimitangeboten offenbart. Der 
Abschnitt Freizeit (als Oberbegriff) Iäßt sich in die Bereiche 
Kultur, Sport, Jugendarbeit, Naherholung und Gastronomie/ 
Übernachtungen untergliedern. 
z A u u t u t  
Luckenwalde zeichnet sich durch eine Reihe kuttureller Träge- 
rorganisationen und Einzelinitiativen aus, Einige kulturhisto- 
risch interessante und teilweise unter Denkmalschutz stehen- 
den Gebäude fordern Überlegungen zur Nutzung heraus. 
In kreislicher Trägerschait werden die Volkshochschule, die 
Musikschule und die Bibliothek geführt, Ihre Heimstätten be- 
finden sich in der Stadt, ihr Wirkungskreis reicht jedoch weit 
darüber hinaus. Insbesondere ist hier der von den Kreisen 
Luckenwalde und Jüterbog betriebene Bücherbus zu nennen. 
Unter städtischer Trägerschaft steht das Theater, einer Kultur- 
stätte im Bauhausstil. Parallel zur baulichen Rekonstruktion 
findet eine Umgestaltung im Programmangebot statt. Schuli- 
sche Theatergruppen erhalten Gelegenheit, die BUhne für 
Proben und Aufführungen zu nuken. Die Aufführung der Ei- 
genproduktion Elektrafanal soll wegweisend für zukünftige 
kulturelle Arbeit sein. 9 
Bei diesem Schauspiel treffen Theaterleute" und obien" zu -- 
einer gemeinsamen Arbeit zusammen. Diese Impulse umzu- 
setzen und das Theater für weitere kulturelle Ereignisse, 
workshops usw. zu Öffnen, ist einer der Schwerpunkte der der- 

' 

zeitigen Umorientierung. Kulturarbeit heißt in diesem Zusam- 
menhang auch, angesichts gewaltiger sozialer und persönli- 
cher Umbrüche, Unterstützung zur Identitätsfindung der ein- 
heimischen Bevölkerung zu leiste;. 
Neben dieser programmatischen 0fmung des Theaters wird 
eine verstärkte Bespielung durch Brandenburger Bühnen si- 
chergestellt. Schwerpunkte liegen im Bereich Kinder- und 
Jugendtheater sowie traditioneller Musik- und Schauspieler- 
darbietungen. Die Bühne wird so zum Ort für Gespräche über 
aktuelle gesellschaftliche Fragen. 
In den Sommermonaten bietet die Stadt zwei Freiluftkonzer- 
treihen an. Im Stadtpark hören vor allem die älteren MitbUrger 
die Parkkonzerte an den Wochenenden, während die Reihe 
'CoobTour-Boulevard" unterschiedlichsten Straßenkünstlern, 
Möglichkeiten zur Präsentation ihrer Arbeit bietet. 
Diese mit relativ geringem finanziellen Aufwand durchgefiihr- 
ten Veranstaltungen erschließen neue Kutturräume in de re 
Stadt und bieten einem breiten Publikum die Möglichkeit, am 
kulturellen und kihstlerischen Leben in der Stadt teilzuneh- 
men. 
Die in Arbeit befindlichen Kulturförderrichtlinien dienen der ge- 
zielten Unterstützung kultureller und künstlerischer Projekte, 
die wegen mangelnder finanzieller Mittel der Vereine und 
Gruppen nicht realisierbar waren, jedoch für die Weiterent- 
wicklung der städtischen Kulturlandschaft von herausragen- 
der Bedeutung sind. 
So laufen z.B. für das Jahr 1993 Vorbereitungen für ein Musi- 
cal, welches gemeinsam von der Musikschule, dem Kinder- 
garten "Vier Jahreszeiten" und der Theatergruppe des Gym- 
nasiums erarbeitet werden soll. 
Den Höhepunkt städtischer Kutturarbeit bildet das jährlich 
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stattfindende Turm- und Theaterfest. Hier präsentieren sich 
regionale Künstler und Gruppen im Rahmen eines mehrtägi- 
gen Stadtfestes, bei dem es für alle Bevölkerungsgruppen An- 
gebote gibt. 
Wie aus Untersuchungen in den alten Bundesländern bekannt 
ist, fließen Ausgaben für Kultur- und Freizeitangebote indirekt 
fast in doppelter Höhe in die Stadt zurück, d, h. von einer erfolg- 
reichen kommunalen Kulturarbeit gehen auch wirtschaftsf6r- 
dernde Impulse aus. 
Der Einzugsbereich von Veranstaltungen in der Stadt Lucken- 
walde erweitert sich über die jetzige Kreisgrenze hinaus. Der 
Grundstein zur Entwicklung auch als kulturelles Mittelzentrum 
ist damit gelegt. In der Übereinstimmung mit Ailikel 34 der 
Brandenburgischen Verfassung fördari die Stadt Luckenwal- 
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de daher das kulturelle und künstlerische Leben in seiner ge- 
samten Vielfalt. 

(...) ' 

Im Bereich des Leistungssports kann die Stadt auf 3 Landes- 
leistungsstützpunkte, namlich für Schwimmen, Rettungssport 
und Ringen, verweisen. Der Spitzensport Ringen profitiert von 
dem Olympia-Stützpunkt Potsdam, Außenstelle hckenwal- 
de. Dieses positiv besetzte Markenzeichen vermittelt der 
Stadt einen Bekanntheitsgrad weit über die Region hinaus. 
Der Breitensport findet vor allem neben dem Schulsport in den 
18 Sporhrereinen der Stadt statt, wo 23 Sportarten angeboten 
werden. Am häufigsten vertreten sind hierbei Fußball, Schwim- 
men, Gymnastik und Ringen. 
Die Stadt Luckenwalde besitzt 13 Sportstandorte mit 1 1 Sport- 
hallen (NutzRache 5.630 qm), 7 Großfelder (ii4.283 qm) sowie 
ein Hallen- (1.050 qm) und ein Freibad (1.900 qm). Rein rech- 
nerisch ist damit der Bedarf an gedeckter Sportfiäche ausrei- 
chend erfüllt, dies gift nicht für den ungedeckten Bereich. Ins- 
gesamt ist die Verteilung der Sportstätten im Stadtgebiet aber 
unterschiedlich. So ist das'Ernst-Kloß-Stadion aufgrund sei- 
ner Lage nur schlecht für den Schulsport geeignet. Der Bau- 
und Nutzungszustand genügt in vielen Fällen nicht den Qua- 

alitätserfordernissen. Als besonders kritisch sind die Turnhallen 
in der R.-Breitscheid-Str., Jahnstr, und Kleiner Haag zu sehen. 
Zum Erhalt und zur Verbesserung des Vorhandenen sind be- 
trächtliche Mittel einzusetzen. 
Auch für die ungedeckbn Sporlfiächen sind Investitionen in 
ähnlicher Höhe erforderlich. Der Sportstättenentwicklung geht 
es also zum einen darum, die vorhandene Substank zu erhal- 
ten. 
E3 ist damit zu rechnen, da8 die Intensität der Nutzung der 
Sportanlagen besonders in der Freizeit zunimmt. Als Indikator 
dafür läßt sich die Mitgliedschaft in den Sportvereinen heran- 
ziehen. In Luckenwaide sindmter 10 % der Bevölkerung in 
Sportvereinen organisiert; der Trend in den alten Bundeslän- 
dern liegt bei Über 25 %. Während der Flächenfond für die 
Grundsportarten abgedeckt ist, fehlen Anlagen, die den neu 
und stark aufkommenden Sportbedühissen Rechnung tra- 
gen, wie z.B. Anlagen fiir Badminton, Squash, Rollschuhlau- 
fen, Skateboard und Reitsport. 
Als Losungsansätze hierfür sind -als zweites Anliegen der 
Sportstättenentwicklung- die zu sportlichgn Schwerpunkten 

e .auszubauenden Anlagen an der Mozartstr. und arn Werner- 
Seelenbinder-Stadion anzusehen. In der Mozartstr. soll ein 
Zentrum aus Ringertrainingshalle, Mehrzweckhalle und fami- 
lienfreundlichem Schwimmbad entstehen. Das Werner-See- 
lenbinder-Stadion eeährt eine Aufwertung durch den Bau ei- 
ner ~ehrmeckhalle für Tennis, Squash und Badminton auf 
dem benachbarten Grundstück. Als Freibad steht das Bad im 
Elstal zur Verfügung. 
Um eine bessere Verteilung der Sportstätten in der Stadt zu 
erreichen, ist der 8au zweier Kleinsportanlagen im Bereich 
Burg und im Bereich Straße zum FreibadDAeisterweg geplant. 
Der letztgenannte Standort dient auch dazu, den Schulsport 
des Gymnasiums abzudecken. 
Der Bereich der kommerziell betriebenen Sportstihtten muß 
das kommunale und kreisliche Sportangebot in Luckenwalde 
ergänzen. Neben der Errichtung der Mehrzweckhalle am Wer- 
ner-Seelenbinder-Stadion, die nur kommerziell betrieben wer- 
den kann, will die Stadt weitere Sportarten nach Luckenwalde 
holen. Mögliche Investoren,'die Standorte für Großsportanla- 
gen mit-überregionalen Einzugsbereich suchen, sind gezielt 
*anzusprechen, Als möglicher Standort fiir Sportarten wie Reit- 
sport, Schießspod, Baseball, American football käme ein Ge- 
lände im Norden der Stadt in Richtung Ruhlsdorf infrage. Der 
Bedarf p Sportstudios U.& soll ausschließlich über den Markt 
geregek werden. 
7- I .  

Gerade Jugendliche sind es, die nach Abschluß der Schule, 
Städte in der Größenordnung wie Luckenwalde verlassen, 

. ,auch weil neben den Ausbildungsmöglichkeiten das Freizei- 
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tangebot gegenüber Großstädten meist deutlich abfällt. In den 
nächsten 15 Jahren suchen 300-500 Jugendliche pro Jahr- 
gang Freueitangebote in der Stadt. Die bestehenden Jugend- 
zentren "KLAB" und "Jugendtreff kennen aufgrund personel- 
ler und finanzieller Einschränkungen nur ein beschränktes An- 
gebot unterbreiten. Wenn nächstes Jahr die ABM-Stellen aus- 
laufen soliten, wird der Weiterbetrieb schwierig. Die Stadt will 
das Angebot aber soweit wie möglich aufrecwerhalten. Zur 
Verbesserung der Jugendarbeit setzen Stadt und Kreis auch 
auf die Unterstützung Uberregionaler Jugendorganisationen 
aus dem kirchlichen und politischen Bereich, - 
Als "Grüne Lungen" bleiben auch in Zukunft dbr Stadtpark 
(incl. Tierpark), das Elstal, der Königsgraben, die Hetzheide, 
das Gelände Östlich der Weinberge (Kiesseen.), der GrUnzug 
Nuthe und der Bürgerbusch VOR zentraler Bedeutung. Zur 
richtigen Geltung kommen sie erst bei Vernetzung durch Fuß- 
und Radwege. Der Nutzung von Kleingärten mißt die Lucken- 
walder Bevölkerung großen Wert zu. Über die zukünftigee' 
Detailierung wird erst im Rahmen der Ergebnisse des Land- 
schaftsplans als Bestandteil des Flächennutzungsplans ge- 
sprochen werden können. Die Gestaltung der Nuthe zur inner- 
städtischen Grünschneise soll zeitgleich mit der Verkehrsbe- 
ruhigung für die jetzige B 101,in Angriff genommen werden, 
(. .I 

In der Stadt Luckenwalde gibt es derzeit 21 Gaststätten, sowie 
3 Hotels, 1 Pension und 16 Privatzimmer mit nur 21 6 Hotelbet- 
ten. Die Ausstattung ist auch qualitativ völlig ungenügend, da 
nur wenige Zimmer über eine eigene Dusche bzw. Bad vetfu- 
gen. Durchschnittlich verlangt ein Mittelzentrum in der Grö; 
ßenordnung von Luckenwalde (ohne Fremdenverkehrsorte) 
ca. 300-350 Hotelbetten. 'Oie notwendige Bereitstellung von 
Hotelstandorten unterstützt die Stadt. Der Bau von Hotels 2.B. 
am möglichen Standort "X-Weltiestspiele" stellt auch für die 
Wirtschaftsentwicklung einen wichtigen Faktor dar. 4 

(wird fortgesetzt) 
S. Heinrichs 

Ref. f. Stadtentwicklung 
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Pachtzins für Kleingärten 
In Ergdrnung meiner bisher im Amtsblatt zur Kenntnis gege- 
benen Hinweise zum Pachhins von Kleingarten möchte ich 
heute auf ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
hinweisen. 
Das Karlsruher Gericht hat nämlich die bisherige Preisbindung 
für den Pachtzins von Kleingärten als zu weitgehend und des; 
halb f i r  verfassungswidrig erklärt. Bisher konnten für einen 
Schrebergarten von 400 qm maximal 5,75 DM im Monat ver- 
langt werden. Grund war dieVorschrift, daß der Pachtzins ma- 
xlmal doppel so hoch sein durfte, wie der fiir gewerblichen 
Obst- und Gemüseanbau. Dieses Ausmaß der Pachtrinsbe- 
schriinkung beschwert nach Ansicht der Bundesverfassungs- 
rlchter die Grundstiickselgentümer In unzumutbarer Weise 
und verstöfit damit gegen ihr Eigentumsrecht. 
Der 1. Senat des Karlsruher Gerichts hat keine Einwande da- 
gegen, da8 es auch zukünftig eine Preisbindung beim Pacht- 
zins glbt. Dies wird damit begründet, daß Kleingärten eine 
wichtige soziale Funktion hätten. Eine Pachkinsbegrenzung 
beuge einer Preisentwicklung vor, die den Großteil der Bevöl- 
kerung unangemessen benachteiligen würde. Aber das Ziel, 
sozialschwächere Schichten vor einer Verc 9ngung zu schüt- 
zen, könne eine so weitgehende Preisbindu. 1 nicht rechtfer- 
tigen, 
Ein zukünftiges Gesek, welches von den Richtb +I umgehend 
angemahnt wurde, darf sich nicht allein an Pächtern mit be- 
sonders nledrlgem Elnkommen orientieren, die zudem nur el- 
nen geringen Anteil der 'laubenpiepef ausmachten. Außer- 
dem müsse bei einer Preisbindung sichergestellt werden, daß 
die teils erheblichen Kosten für ErschlieBung und Straßenrei- 
nigung auf die Pächter abgewälzt werden können, Keine Ein- 
wände hatten die Karlsruher Richter gegen eine Ubergangs- 
klausel im Bundeskleingartengeseh. Danach können auch 
befristete Pachtverhältnisse auf unbestimmte Zeit verlängert 
werden. Die KCindigungsmöglichkeiten des Grundstücksei- 
gentiimers sind eingeschränkt. 

Raetz 
Amtsleiter 

Stop für Werbepost 
Wer sich dagegen wehren will, daß der Briefkasten vor Werbe- 
post überquillt, kann dies telefonisch oder schriftlich tun. Je- 
dermann kann sich in die sogenannte Robinsonliste des Deut- 
schen Direktmarketingverbmdes (DDV), Postfach 1 401 , W- 
725"1itzingen, Telefon 071 56/9St 01 O eintragen lassen. 
Derzeit sind in der seit 1971 bestehenden Robinsonkartei rund 
300.000Adressen gespeichert. Der Verband strebt an, daß je- 
der Direktvermarkter seine Adressen mit der Liste vergleichen 
muß, Bisher kommen etwa 60 % der Verkaufsfirmen dieser 
Forderung nach. Eine gesetzliche Verankerung der Robinson- 
liste wird angestrebt. 

Raetz 
Amtleiter 

Freundschaftspaß für Luckenwalder 
Unsere Partnerstadt Bad Salzuflen gibt seit längerem einen 
Freundschaftspaß für Besucher aus befreundeten Städten 
heraus, der seit 1990 auch den Luckenwalder Gasten zur Ver- 
fügung steht. In Verbindung mit einem gültigen Paß können 
Luckenwalder Bürger kostenlos die stadtischen Schwimmbä- 
der benutzen, die Dia-Vorträge der VHS im Kur- und Stadt- 
theater und in der Konzerthalle besuchen und haben freien 
Eintritt in das Stadt- und Bädermuseum und in den Kurpark. 
Die Luckenwalder Gäste können die Freundschafispässe im 
Rathaus bei Frau Heidemann erhalten. Viele haben davon 
schon Gebrauch gemacht. 
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die Benutzung der Sportstätten und Bäder der Stadt 
Luckenwalde vom 20.02.1 992 
(Amtsblatt Nr. 1 von Freitag, dem 1. Mai 1992, Selte'7 

ff.) 
&derung der Sportstättengebührensatzung vom 
25.06.1992 
(Amtsblatt Nr. 8 von Freitag, dem 21. August 1992, Sei- 
te 3) 
Änderung derGebÜhrensatzung für die Benutzung der 
Sportstätten und Bäder der Stadt Luckenwalde vom 
19. November 1992 (fehlerhaft) 
(Amtsblatt Nr. 15 von Freitag, dem 27. November 
1992, Seite 5-4) 
Änderung der ~ebührensatzun~ für die Benutzung der 
Sportstätten und Bäder der Stadt Luckenwalde*vom 
19. November 1992 
(Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, dem 11. Dezember 
"1992, Seite 5) 

Stadlen 
Stadionordnung .der Stadt hdtenwalde vom 30.1 0.1 992 
(Amtsblatt Nr. 13 von Freitag, dem 30. Oktober 1992, 
Seite 9) ' 

Stadlen und Sportplätze 
Satzung der Stadt Luckenwalde über die Benutzung 
der Stadien und Sportplätze (Stadionordnung) vom, 

% 

22.1 0.1 992 \ 

(Amtsblatt Nr. 13 von Freitag, dem 30. Oktober 1992, 
Seite 8 ff .) 

Straßenbau, Erschlleßung, Belträge 
Satzung der Stadt Luckenwalde Über die Erhebung von 
Beiträgen nach 5 8 des Kommunalabgabengesetzes 
für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt tuckenwal- 
de )vom 21.05.1 992 
(Amtsblatt Nr. 2 von Freitag, dem 15. Mai 1992, Seite 
6 ff .) 

Straßenrelnlg ung 
Satzung der Stadt Luckenwalde über die Straßenreini- 
gung in der Stadt Luckenwalde (Straßenreinigungssat- 
zung) vom 19. November 1992 
(Amtsblatt Nr. 15 von Freitag, dem 27. November 
1992, Seite 7 ff.) 

Vergnügungssteuer 
Vergnügungssteuematzung der Stadt Luckenwalde vom 
22.05.1 992 
(Amtsblatt Nr. 2 von Freitag, dem 15. Mai 1992, sehe 
6) 

Verwaltungsgebühren \ 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde 
vom 24.09.1 992 mit Anlage: Gebührentarif 
(Amtsblatt Nr. 11 von Freitag, dem 2. Oktober 1992, 
Seite 5 ff.) 

Inhaltsverzeichnis 
der Bekanntmachungen zu Planungsvorhaben der Stadt 
Lucken.wald Im "Luckenwalder Amtsblatt" Im Jahre 1992 
Abwasseranschluß, Bergsledlung 

öffentliche Bekanntmachung Abwasseranschluß Berg- 
siedlung 
(Amtsblatt Nr. 6 von Freitag, dem 3. Juli 1992, Seite 6) 

Berkenbrücker Chaussee, Sägewerk, VEP 
Vomaben- und Ersd-iließungspian Berkenbrüdter Chaus- 
sge - Sägewerk 
(Amtsblatt Nt. 2 von Freitag, dem 15. Mai 1992, Seite 
5) 

Berkenbrücker Chaussee, Bebauungsplan . 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 07/92 - Berkenbrücker Chaussee 
(Amtsblatt Nr. 9 von Freitag, dem 4. September 1992, 
Seite 7 ff .) 

- F  /t 

fi 



SerkenbrQcker Chaussee, Sägewerk, Bebauungsplan 
Mentliche Bekanntmachung des Offenlegungsbeschlus- 
Ses für den Bebauungsplanentwurf 07/92 "Berken- 
brücker Chaussee" durch den Planungsverband Fran- * 
kenfelde-Luckenwalde vom 11. Dezember 1992 
(Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, dem 11. Dezember 
1992. Seite 9; 1 1) 

Brandenburger Straße, Relchelt 
Bekanntmachung der Stadt Luckenwalde: Öffentliche 
Auslegung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
Nr. 3 "Brandenburger Straßen in Luckenwalde nach § 3 
Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(Amtsblatt Nr. 15 von Freitag, dem 27. November 
1992, Seite 10 ff.) 

Farberweg, Bebauungsplan 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Ni. 08/92 'Färberweg" 
(Amtsblatt Nr. 9 von Freitag, dem 4. September 1992, 
Seite 9) 
Wiederholung und Berichtigung 
(Amtsblatt Nr. 14 von Freitag, dem 13. November 
1992, Seite 4) 

Flächennutzungsplan, Kolzenburg 
Bekanntmachung der off entlichen Auslegung der Än- 
derung des Flächennukungsplanes nach 5 3 Abs. 2 
BauGB 
(~mtsblai  Nr. 12 von Freitag. dem 16. Oktober 1992, 
Seite 3 

Frankentelder Berg, Balzer Wohnwelt 
Vorhaben- und Erschließungsplan Frankenfelder Berg 
- Balzer Wohnwelt 
(Amtsblatt Nr, 2 von Freitag, dem 15. Mai 1992, Seite 
5) 

Frankenfelder Berg, Balzer Wohnwelt 
Offentliche Bekanntmachung des Entwurfsbeschlus- 
ces und der Offenlegung des Vorhaben- und Erschlie- 
ßungsplanes "Balzer Wohnwelt" 
(Amtsblatt Nr, 4 von Freitag, dem 19. Juni 1992, Seite 
2) 
Berichtigung nur öffentlichen Bekanntrnachung der Of- 
fenlegung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
"Balzer Wohnwelt" 
(Amtsblatt Nr. 6 von Freitag, dem 3. Juli 1992, Seite 3) 

Frankenfelder Berg, Waldsledlung, VEP 
Vorhaben- und Erschließungsplan "Waldsiedlung" am 
Frankenfelder Berg 
(Amtsblatt Nr. 2 von Freitag, dem 15. Mai 1992, Seite 
5) 

Frankentelder Berg, Waldsledlung, Bebauungsplan 

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungs- und 
Offenlegungsbeschlusses des Bebauungsplanes Wald- 
sledlungn durch den Planungsverband Frankenfelde- 
Luckenwalde vom 1 1. Dezember 1992 
(Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, dem 1 1. Dezember 
1 992, Seite 9, 10) 

Frankentelder Berg, Bebauungsplan 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Frankenfel- 
de über das Inkrafttreten und Ausliegen des Bebau- 
ungsplanes Nr. 1 'Am F rankenfelder Berg" 
(Amtsblatt Nr. 12 von Freitag, dem 16. Oktober 1992, 
Seite 2 ff.) 

Oottower Strsße/Kfrchhofsweg, Veränderungssperre 
C ' Satzung der Stadt Luckenwalde über die Verände- 

I $  
rungssperre für das Gebiet Gottower Straße/Kirch- 

I hofsweg vom 30.03,1992 
(Amtsblatt Nr. 12 von Freitag, dem 16. Oktober 1992, 
Seite 4) 

Kolzenburg, Bebauungsplan 
Bekanntmachung der Bffentlichen Auslegung des Ent- 
wurfes eines Bebauungsplanes nach I 3  Abs. 2 BauGB 

Planungsverband, Frankenfelde 
Satzung der Stadt Luckenwalde Über den Zusammen-h 
schluß der Gemeinde Frankenfelde und der Stadt 
Luckenwalde zu einem Planungsv6iband vom 
27.O6.1941 
(Amtsblatt Nr. 14 von Freitag, dem 13. November 
1992, Seite 2 ff.) 

Planungsverband, Frankenfelde 
Satzung der Gemeinde Frankenfelde über den Zusam- 
menschluß der Gemeinde Frankenfelde und der Stadt 
Luckenwalde zu einem Planungsverband vorn 
24.06.1 991 
(Amtsblatt Nr. 14 von Freitag, dem 13. November 
1 992, Seite 3 ff .) 

Spandauer Straße, Bebauungsplan 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 09/92 "Spandauer Straßem 
(Amtsblatt Nr. 9 von Freitag, dem 4, September 1992, 
Seite 9) 
Wiederholung und Berichtigung . 

(Amtsblatt Nr, 14 von Freitag, dem 13. November 
1992, Seite 4) 

VEG tlerproduktfon, Bebauungsplan 
Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses zum B* @ 
bauungsplan 06/92 für das Gelände des ehemaligen 
VEG Tierproduktion Berkenbriicker Chaussee 16 
(Amtsblatt Nt. 7 von Freitag, dem 31. Juli 1992, Seite 8) 

Volltuch 
bffentJiche Bekanntmachung zum Bebauungsplan Nt. 
5 - Volltuch 
(Amtsblatt Nr. 3 von Freitag, dem 29. Mai 1992, Seite 
5) D 

Volltuch 
Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses zum Be- 
bauungsplan Nr. 05 - "Volltuch" - der Stadt Luckenwal- 
de 
(Amtsblatt Nr. 6 von Freitag, dem 3. Juli 1992, Seite 3 
ff.) 

sonstiger Bekanntmachungen tm "Luckenwalder Amts- 
blatt" Im Jahre 1992 
Alters- U. Ehejubllaen 1 

Öffentliche Bekanntmachung Über die Bekanntgabe 
von Alters- und Ehejubiläen 
(Amtsblatt Nr. 11 von Freitag, dem 2. Oktober 1992, 
Seite 5) 

Amtsblatt, Termlne 1993 
Bekanntmachung: Mit dem ~mtsblktt . " durch sa das Jahr 
1 993 
(Amtsblatt Nr. 17 von Donnerstag, dem 24. Dezember 
1992, Seite 6) " 

Bodennutzung, Landwlrtschatt 
Bekanntmachung zur Bodennutzungserhebung und 
Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft 1992 
(Amtsblatt Nr. 6 von Freitag, dem 3. Juli 1992, Seite 2) 

Haushalt 
1. Nachtragssatzung der Stadt Luckenwalde für das 
Haushaltsjahr 1992 
(Amtsblatt Nr. 7 von Freitag, dem 31. Juli 1992, Seite 7 

' r, ff*) " - -, . ri % *  > n  ' , J 6  1 - 
Haushalt . . 

~achtragssatzung der Stacit h d < e n d e  $r das #aus- 
haltsjahr 1 992 vom 20.1 1 .I 992 (fehlerhaft) , " 

(Amtsblatt Ni. 15 von Freitag, dem 27. November 
1992, Seite 4 ff.) - 
NacMragssakung der Stadt Cuckenwalde für das Haus- 
haltsjahr 1 992 vom 20.1 1.1992 . 
(Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, dem 1 1. Dezember 
1992, Seite 4-5) . 



Installateure, PWA 
Installateurveneichnis der PWA GmbH für die Kreise 

. ' Juterbog und Luckenwalde 
(Amtsblatt Nr. 6 von Freitag, dem 3. Juli 1992, Seite 3 

Lohnsteuerkarten 1993 
Öffentliche ~ekanntmachun~; Lohnsteuerkarten 1993 
(Amtsblatt Nr. 13 von Freitag, dem 30. Oktober 1992, 
Seite 1 1 ff.) 

Markt, Welhnachtsmarkt 1992 
Bekanntmachung der Stadt Luckenwalde über die Fest- 
setzung der Marktdurchführung und des Weihnachts- 
marktes 1992 
(Amtsblatt Nr. 15 von Freitag, dem 27, November 
1992, Seite 5) 

Namen-, Datenübermlttlung 
Bekanntmadiung der Stadt Luckenwalde; Widerspruchs- 
recht gegen die Datenübermittlungvon Namen und An- 
schriften an Parteien, Wählergnippen und Adreßbuch- 
verlage 
(Amtsblatt Nr. 13 von Freitag, dem 30. Oktober 1992, 
Seite 12) 

I) 
Personen-Nahverkehr 

Information zur Gründung der Personennahverkehrs- 
gesellschaft Nuthetal mbH i,G. (PNV) 
(Amtsblatt Nr. 8 von Freitag, dem 21, August 1992, Sei- 
te 4) 

Satzungen, Gültlgkelt, fehlerhatte Veröffentlichung 
Bekanntmachung der Stadt Luckenwalde über die Gül- 
tigkeit von Satzungen, die im Luckenwalder Amtsblatt 
Nr. 15 von Freitag, dem 27. November 1992 öffentlich 
bekanntgemacht wurden. 
(Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, dem 1 1. Dezember 
1992, Seite 4) 

Schledsstellen 
C Bekanntmachung zur ~ r r i ch tun~ von Schiedsstellen In 

der Stadt Luckenwalde 
(Amtsblatt Nr. 13 von Freitag, dem 30. Oktober 1992, 
Seite 10 ff.) 

Schulelnzugsberelche, Elnschulungsverfahren 
Bekanntmachung zum Einschulungsverfahren 19931 
1 994 vom 1 1.. Dezember 1992 
(Amtsblatt Nr, 16. von Freitag, dem 11. Dezember 
1992, Seite 8-9) 0 StcidtentwlcMungskonzept " 

Teil 1 (von 4) des Stadtentwicklungskonzeptes 
(Amtsblatt Nr: 1 6 von Freitag, dem 1 1 .Dezember 1992, 
Seite 2 ff .) 
Teil 2 (von 4) des Stadtentwicklungskonzeptes 
(Amtsblatt Nr. 17 von Dpnnerstag, dem 24. Dezember 
1992, Seite 9 ff.) , 

Theater, Splel plan 
Spielplan des Stadttheaters von Januar bis Juni 1993 
(Amtsblatt ~ r .  17 von Donnerstag, dem 24. Dezember 
1 992, Seite e7) ' ' 

Die Abteilung Gewerbeangelegen- 
heiten der Stadtverwaltung 

Luckenwalde informiert: 
Ab 04. Januar 1993 ist die Gewerbestelle im Ordnungsamt der 
Stadtverwaltung für alle Gewerbeangelegenheiten, die die 
Gemeinde Kolzenburg betreffen, zustbdig. 
~anach sind alle Ak; Um- und Abmeldungen wie auch Anträ- 
ge für erlaubnlspflichtige Gewerbe (z.B. Reisegewerbe, Gast- 
stättenwesen, Makler) bei der Stadtverwaltung einzureichen. 
Bei anstehenden Fragen, Insbesondere im Zusammenhang 
mit der Gewerbeaufnahme oder zur Gewerbeordnung und an- 
derer gewerberechtlicher Sonderbestimmungen, wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiter der Abteilung Gewerbeangelegen- 
heiten. 

.&" $7 + 0 

von 08.30 - 11.30'uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Donnerstag von 08.30 - 1 1.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
in der Breite Str. 27, Telefon 52308. 

Kirchentage in Potsdam 
und München 

1993 finden zwei Evangelische Kirchentage statt - im Mai in 
Potsdam und im Juni in München, Weil sie in christlicher Ver- 
antwortung handeln wollen'und Kraft brauchen für den Aitag 
zu Hause und in den kleinen örtlichen Kirchengemeinden, des- 
halb kommen Menschen für einige Tage zu einer Großveran- 
staltung zusammen. 
P o t s d a m  
Im 1000jährigen Potsdam findet vom 19. bis 23, Mai 1993 ein 
Regionalkirchentag statt, Er steht unter der Bitte aus dem 
Vaterunser: "Deln Relch komme." 

' Aus dem Programm: 
Aibeitsgruppen 
Familientag (20. Mai - Himmelfahrt) 
Kirchensonntag (23. Mai): Festgottesdienst am Rui- 
nenberg 
Stichworte aus den Arbeitsgruppen und Foren: 
Preußentum 
Leben mit Ausländern 
Kirche im Jahre 2000 
Frauenalltag 
Jugendcamp 
Themengruppen: 

. Gottes Welt - unsere Vergangenheit 
Unser Erbe - auf der Suche nach einer eigeneii Identi- 
tät 
Gottes Welt - unsere Gesellschaft 
Vom Segen und Fluch der sozialen Marktwirtschaft ' 

Gottes Welt - unsere Heimat 
Umweltzerstörung und Schöpfungsglaube 
Gottes Welt - unser Wohnort 
Suchet der Stadt Bestes 
Gottes Welt - unser Leben mit Ausländern 
Alle Menschen sind Ausländer - fast überall ' 
Gottes Welt - Frauenalltag 
Frauen zwischen Ohnmacht und Macht 
Gottes Welt - unsere Partner 

Cl Baruther Str. 7 1710 Luckenwdde 

Fleisch- .und Wurstwaren 
aus dgener Produktion nach 

@ Imbiss Partyservice @ Wurstsuppe 
Wellfleisch e frische Blut- und Leberwurst 

Noch freie MIttagskapazltiit (fiele HebuSdnliefe~g) 
Sie bestellen - wir liefern 

Montag bis Freitag 8.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr I! 
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Hohe Leislvngen bei betonden niedrigen Beiträgen' 
nicht nur für BeschMgte des öffentl. Dienstes! 

Die Debeka bietet auch ein auf lhre Versorgungs- 
rituation zugeschnittenes Versicherungsongebot. * Kmnkenvedcheninp * Bouspailoue * bbensverrkhwng Geschäftsstelle Luckenwalde Beelitzer Str. 7 * allgemeine Versl&tunpen 

+istungsstark  und  preiswert!!  Tel. 4 12 29 
Anmeldung: Interessenten für den Münchener Kirchentag aus In Beziehungen leben 

Gottes Welt - in Gerechtigkeit und Frieden 
Von der Sünde reich zu sein in einer friedlosen Welt 
Anmeldekaden sind in den Pfarrämtern des Kirchen- 
kreises erhältlich. Anmeldungen können auch direkt an 
das Kirchentagsburo gerichtet werden: 

Kirchentagsbüro, Am Grünen Gitter 1, 0-1 570 Pots- 
dam - Tel, Potsdam 221 87. 

M Ü n c h e . n  
Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 9. bis 
13. Juni 1993 In München statt. Seine Losung ist das biblische 
Motto: "'Nehmet elnandbr an." Der Kirchentag will genau hin- 
schauen, wie wir mit Fremden und Fremdem umgehen. In ei- 
ner Zeit, die von Orientierungslosigkeit und Gewaltausbrü- 
chen, aber auch von der Sehnsucht nach Überwindung der 
Fremdheit und Entfremdung getragen ist, soll die Besinnung 
auf die biblische Losung helfen, nach Lösungen für die Proble- 
me der Gegenwart zu suchen, 
THEMENBEREICHE: 
+ Kirche: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit 
+ Geschichte: Denn auch ihr seid Fremde gewesen 

Gewalt: In der Welt habt ihr Angst 
Armut: Selig sind, die hungert nach Gerechtigkeit 
Mensch: Zum Bilde Gottes schuf er sie 

HINWEISE: 
Kosten; Voraussichtlich 1 15,- DM; ermäßigt 66,- DM; Fami- 
lienkarte 165,- DM. D'WU kommen Fahrtkosten und Verpfle- 

' ~ ~ u n g  - für preiswerte Angebote ist gesorgt. 
Anreise: Wahrscheinlich mit dem regionalen Sonderzug. 
Helfer: Für den Kirchentag werden ehrenamtliche Helfer ge- 
sucht, Für sie ist der Kirchentag kostenlos. 
Freistellung; Schüler können für den Zeitraum des Kirchenta- 
ges vom Unterricht befreit werden. Sonderurlaub gibt es für 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst und für kirchliche Mitarbei- 
ter sowie für Zivis. 

dem Kirchenkreis Luckenwalde melden sich bitte bis Ende 
Februar bei Wr. Detlev Rieriier, Dahrner Str. 48, 0-1710 
Luckenwalde. 
Wir werden über einzelne Themengruppen der Kirchentage 
später detaillierter berichten. 

Detlev Riemer 
Evang, Kirchengemeinde St, Johannis 

Kündigung wegen Eigenbedarf 
Das Yerbot von Eigenbedarfskündigungen der Vermieter i b den neuen Bundesländern giit jetzt bis Ende 1995 und dam 
drei Jahre länger als nach dem Einigungsvertrag vorgesehen. 
Dies ist auf Grund des Gesetzes zur Verlängerung der Warte- 
fristen bei Eigenbedarfskündigungen ermöglicht worden. 
Nur bei Zweifamilienhäusern, in denen der Eigentümer selbst 
wohnt, gilt seit 1993 ein einheitliches Kundigungsrecht, d.h. 
wenn ein betagtes Ehepaar als Vermieter seine Kinder in's 
Haus aufnehmen will, so ist dies nunmehr möglich. 
Die allgemeine Verlängerung bis Ende 1995, mit der eine Wel- 
le von Eigenbedarfskündigungen verhindert werden soll, sieht 
jedoch bereits Ausnahmen vor: 
So dUrfen Vermieter ihren Mietern bereits vor 1996 wegen Ei- 
genbedarfs kündigen, wenn der Ausschluß der Kündigung 
dem Vermieter angesichts seines Wohnbedarfs und seiner 
sonstigen berechtigten Interessen nicht zugemutet werden 
kann. Das vorzeitige Kündigungsrecht wird auch zugestan- 
den, wenn die Räume dem Vermieter durch nicht zu rechtfer- 
tigende Zwangsmaßnahmen oder durch Machtmißbrauch, 
Korruption, Nötigung oder Täuschung seitens staatlicher Stel- 
len oder Dritten entzogen sind, und wenn der Mieter bei Ab- 
schluß des Vertrages nicht redlich irn Sinne des ~ e r m ß ~ e n @  
gesetzes gewesen ist. 

Raetz 
Arntsleiter 

I Nutzen Sie den Anzeigenservice 
im Luckenwalder Amtsblatt 

Machen Sie auf sich aufmerksam mit ihrer privaten Kleinanzeige oder einer Ge- 
schäftsanteige. 
Äußern Sie lhre Wünsche. Wir stehen gerne zur Verfügung. 

lhre Anzeige können Sie direkt .aufgeben bei 

Frau Gerds 
I Am Bahnhof * 1825 Wiesenburg Tel./Fox 033849/629 



Geld sparen bei der 
Kfz-Versicherung' 

Der Schadenfreiheitsrabatt in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
kann - gerade nach den jetzigen Erhöhungen - eine Menge 
Geld wert sein. Grundsätzlich ist er an die Person des Auto-: 
oder Motorradfahrers gebunden. Egal, wie oft die Versiche- 
rung gewechselt wird: schadenfreie Jahre ziehen mit um. 
Unter bestimmten Voraussetzungen jedoch kann der Ab- 
schlag Übertragen werden, z.6. dann, wenn der Vater auf die 
von ihm erwirtschaftete Ermäßigung zugunsten des Kindes 
verzichtet. Dazu bedarf es allerdings der glau bhaften Behaup- 
tung, daß das Kind den Rabatt mit 'erfahren" hat. 
In den Genui3 eines 35-Prozent-Beitrages kann derjenige, der 
seine Prüfung erst vor 4 oder 5 Jahren gemacht hat, nicht kom- 
men, denn Übertragen IäBt sich nur die Anzahl der schaden- 
freien Jahre, für die der neue Begünstigte den Besitz des Füh- 
rerscheines auch nachweisen kann. 
Neulinge sollten sich im Übrigen genau darüber informieren, 
auf welches Datum sie den Beginn ihrer Versicherung legen. 
Im ersten Jahr zahlt der Anfänger 175 % des Grundbeitrages, 
Wurde das Auto 'zum 01. Januar angemeldet und ein volles 
Kalenderjahr unfallfrei gefahren, gelangt man auf 100 %. Bei 

&rstzulassung mischen dem 02. Januar und 01. Juli jedoch 
sind nach Silvester des gleichen Jahres 125'% zu bezahlen 
und erst im dritten Jahr 100 %. Wer sein Fahrzeug zwischen 
dem 2. Juli und dem 31. Dezember zultaßt, zahlt sogar bis zum 
Ende des nachfolgenden Jahres 175 % und anschließend 100 
%. 
Bei der Rückstufung kommt es nur darauf an, wieviel Kalen- 
derjahre kein Unfall verursacht wurde. Es kann sich also loh- 
nen, den Beginn der Versicherung zurückzuverlegen - etwa 
vom 01. August auf den 01. Juli. Das kostet zwar Beitrag für ei- 
ne Zeit, in der das Fahrzeug vom Kunden nicht gefahren wur- 
de, spart jedoch mehr Geld wegen der früheren Rückstufung. 

Raetz 
\ 

\ Arntsleiter 

Bekanntmachung 
Mlt dem Luckenwalder Amtsblatt durch das Jahr 1993 

'Allen Lesern und Miigestattern des Luckenwslder Amtsblattes 
seien hiermit die Erscheinungstermine und Redaktionsschlüs- 
se des Luckenwalder Amtsblattes fijr 1993 mitgeteilt: 
Redaktionsschluß: Herausgabetermin: 
Do,07.01.93 
D0,21.01.93 (Stvv) 
00, 1 1 -02.93 4 

00,2502.93 (StVV) - 
Do„ 1 1 m.93 
Do, 25.03.93 (Stvv) 
VO~. MO, 05.04-93 . 

Do, 22.04.93 (StW) 
Do, 13.05.93 
Do, 27-05-93 (Stvv) 
Do, 10.06-93 
Do, 24.06.93 (StVV) 
Do, 22.07.93 
Do, 12.08.93 
00, 26.08.93 (Stvv) 
Do, 09.09.93 
Do, 23.09.93 (Stvv) 
D0~O7.lO.93 
Do, 21.1 0.93 (StVV) 
Do, 04.1 1 433 s 

Do, 18.1 1.93 (Stvv) 
Do, 02.1 2.93 
Do, 16.12.93 (StW) 

Frl 15.01 -93 
Fr, 29.01 -93 
Fr, 19.02.93 
Fr, 05.03.93 
Fr, 19.03.93 
Fr, 02.04.93 
Fr, 16.04.93 
Fr, 30.04.93 
Fr, 21.05.93 
Fr, 04.06.93 
Fr, 18.06.93 
Fr, 02.07.93 
Fr, 30.07.93 
Fr, 20.08.93 
Fr, 03.09.93 
Fr, 17.09.93 
Fr, 01.1 0.93 
Fr, 15.1 0.93 
Fr, 29.1 0.93 
Fr, 12.1 1.93 
Fr, 26.1 1.93 
Fr, 1 0.1 2.93 
Fr, 24.1 2.93 
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Wir können "liefern: 

kostet Geld, 
Nicht werben, 

\ kostet KUNDEN! 

Luckenwalder 
Reifensenke 

Horst Werner 
Jüterboger Str. 31 1710 Luckenwalde 

AUTOREIFEN 
AUTOZUBEH~R 
AUTOWÄSCHE 

Telefon 4 13 20 Fax 4 10 48 



Die gotische Kunst 

Architektur: 
Zwischen 1250 und ca. 1650 ent- 
wickelte sich die Gotik in den vielfäl- 
tigsten Erscheinungsformen. In der 
Architektur fallen die himmelwärts 
strebenden Bauwerke mit Spitzbo- 
gen und großen Fenstern auf. Ty- 
pisch ist ein Skelettbau mit Pfeilern, 
Rippen und Verstrebungen. Das 
Holstentor in Lübeck, eines der 
schönsten, mittelalterlichen Tore in 
Deutschland wurde von 1467 bis 78 
durch H. Helmstede erbaut. 

Mode: 
In der Mode wird deutlich, wie die 
Frau an gesellschaftlichem Einfluß 
gewinnt. Mann und Frau . tragen 
lange Gewänder, darunter Beinlinge. 
Das abgebildete Paar stammt aus 
der Zeit um 1430. Später wurden 
eine kurze Jacke, Wams und Bein- 
linge ' modern, dazu gehörten 
Schnabelschuhe. Das Oberkleid der 
Frau hat Uberlänge, oft dekorativ 
gesäumt. Das ausgehende Mittelal- 
ter kennt hochtaillierte Kleider mit 
weitem Dekolletb und Schlep@e. 

Detail-Betrachtung: 
Der Ursprung der Gotik liegt in 
Frankreich; Deutschland und Italien 
folgten nach, während in England 
eine auffallende Sonderentwicklung 
stattfand. Abgebildet ist ein Blattka- 
pitell der Kathedrale von Southwell, 
Ende des 13. Jahrhunderts - ein 
schönes Beispiel der Hochgotik. Die 
Blattformen sind äußerst naturali- 
stisch, wie das Reblaub und die 
Trauben dieses Kapitells. 

Die gotischen Möbel bestehen aus 
tragenden Gliedern und füllenden 
Flächen mit differenziertem Dekor. 
Neben dem meist rechteckigen 
Tisch mit zwei in Kufenfüßen auslau- 
fenden Wangen, gab es auch den 
Kastentisch. Schränke sind kost- 
bare Luxusmöbel. Der Silberthron 
des Königs Martin von Aragon 
(Abb.) entstand vermutlich Mitte des 
14. Jahrhunderts. 

Kunstwerk: 
Während die frühgotische Plastik 
architekturgebunden ist, kommt von 
Frankreich ein neues, wirklichkeits- 
nahes Menschenbild. Der Putto die- 
ses Marmorgrabmals von PhilibeR II 

von Savoyen entstand ca. 1530. 
Gegen Ende des Mittelalters findet 
die deutsche Plastik zu ihrer Hoch- 
form, wie die Werke von Tilman Rie- 
menschneider. und von Veit Stoß 
zeigen. 

Mobiliar: 

Schmuck: 
In der Gotik war Schmuck nicht 
mehr nur Hoheitszeichen, da zuneh- 
mend das Bürgertum entstand, , 

wurde es nun auch zum Auftragge- 
ber persönlicher Schmuckstücke, 
die den Werken der Plastik und der 
Malerei nicht nachstanden. Dieser 
Silberanhänger wurde um 1530 von 
F. Hagenauer geschaffen. 

, 

Beitrag: C. Bähr-Senn /Deike 



LEBENDIGES WISSEN: Müll - Fundgrube 
wertvolle Rohstoffe 

Wegwerfgesellschaft 
Änderung in der Müllverordnung.' Hersteller 
und Handel müssen ihre Transportverpak- 
kungen zurücknehmen und wiederverwerten. 
Das betrifft vor allem Großkartons, Frachtki- 
sten und Paletten in denen der Produzent 

, seine Waren ausliefert. Dies betrifft den End- 
verbraucher nur, wenn er 2.B. Maschinen und 
Geräte geliefert bekommt die noch in der 
Transportverpackung stecken. Dann kann 
auch er Kisten, Luftpolsterfolie oder Styropor 
beim Einzelhändler zurücklassen. So wird 
man dann auch jede Art von Verpackung zu- 

, rückgeben können die 2.B. Werbungsauf- 
. schriften tragen oder bei mehrfach verpack- 

ten Warengebinden anfallen. Dafür muß der 
Einzelhandel besondere Container aufstellen, 
so daß der Einkauf nicht erst daheim von un- 

, nötiger Vefpackung befreit werden muß. 

Strom aus der Steckdose 
Dank der leichten und mobilen Elektronik tra- 
gen wir Radios, Abspielgeräte, Diktiergerät, 
Uhren; Taschenrechner oder Lampen mit uns 
herum. Energie dafür liefern alle möglichen 
Arten von Batterien. Doch umweltfreundliche 
Batterien gibt es nicht. Auch sogenannte 
„grünew enthalten Cadmium, die anderen zu- 
sätzlich Blei. Auch wenn die Batterien einge- 
sammelt werden um zu recyclen, kostet eine 
Kilowattstunde' Batteriestrom 'den: ~Verbrau- 
cher 600 Mark - aus der Steckdose dagegen 
nur 20 Pfennig. Also sollte man umdenken 
und wieder Wecker zum aufziehen, Taschen- 
rechner mit Solarzellen oder Radios mit Netz- 
anschluß kaufen. Auch wiederaufladbare Ak- . 
kus, die bis zu 2000 mal nachgeladen werden 
können, lassen die giftigen Batterieberge 
schrumpfen. 

Aluminium - Wertmüll : 
Jedes Jahr türmen wir die gewaltigen Haus- 
müllmenge von 23 Millionen Tonnen auf. Die- 
sen getrennt zu sammeln, kann für jeden Bun- 
desbürger lohnend sein. Dazu im folgenden 
einige Beispiele. In Getränkedosen, Schoko- 
Papier, Joghurtdeckel, Zahnpastatuben und 
Fahrrädern steckt jede Menge Aluminium. Al- 
umüll ist wertvoll, weil allein zur Herstellung 
einer neuen Dose eine Kilowattstunde Strom 
verbraucht wird.Sie sparen Ihr Haushaltsgeld 
wenn Sie z.B. Mehrwegflaschen statt Dosen 
kaufen, weil sich in denFlaschen mehr Inhalt 
befindet denn man spart Ca. 30 Pfennige je 
Dose. Alleine dadurch würden bundesweit 
100.000 Tonnen weniger Hausmüll anfallen. 

Energiespeicher Müllplatz 
Viele ~ülldebonien stinken zum Himmel. Das 
liegt an dem hohen Anteil von Methangas 
welches durch Gärungen im Müllberg ent- 
steht. Pro Stunde entweicht Gas mit einem 
Energiegehalt, der etwa 1700 Litern Heizöl 
entspricht. Diese Energiequelle wollen For- 
scher der FH-Aachen jetzt nutzen. Ein neues 
Verfahren kann aus unsauberem Deponiegas 
brauchbares erdaasähnliches Brennmaterial 
herstellen. ~abei-liegt der Wirkungsgrad bei 
80 Prozent. Das Deponiegas wird zuerst von 
schädlichen Spurenkomponeten wie Schwe- 
felwasserstoff und FCKW gereinigt. Eine Fil- 
termembran trennt anschließend das Me- 
thangas von restlichen Inhaltsstoffen. Das 
fast reine Erdgas kann zur Strom- oder direk- 
ten Wärmeerzeugung genützt werden. ' 

Problemmüll-Kunststoff 
Allein 3,5 Milliarden Plastiktüten landen heute 
Jahr für Jahr im Hausmüll. Bundesweit tür- 
men sich Kunststoffe im Wert von 800 Millio: 
nen Mark auf den Deponien. Viel Kunststoff- 
abfall wandert auch in Verbrennungsöfen und 
belastet die Umwelt. Besonders schlimme 
Chemikalienausdünstungen weisen Kunst- 
stoffe auf, die mit den Kürzeln CA, PF, PS,. 
PTFE, PUR und PVC bezeichnet sind. Doch 
auch ungiftige Kunststoffe verbrauchen Ener- 
gie und Erdöl bei der Herrstellung. Jeder kann 
dagegen etwas tun, indem man wieder Körbe 
oder Stofftaschen benützt oder nur unver- 
packte Ware kauft. Man sollte unnötige Ver- 
packungen im Laden lassen, so daß der Her- 
steller möglichst schnell zu umweltfreund- 
4cheren Verpackungen findet. 

Gefahr Kühlschränke 
Die Zeiten in denen man seinen alten Kühl- 
schrank am Sperrguttag an die Straße stellte 
sind endgültig vorbei. 'Ausgediente Kühl- 
schränke sind heute eine Umweltgefahr we- 
gen der Fluor- Chlor - Kohlenwasserstoffe im 
Kühlkreislauf und den zur thermischen Isolie- 
rung verwendeten PUR-Schäume. Je Gerät 
fallen 150 Gramm FCKW und rund 500 
Gramm lsolierschaum an. Pro Jahr werden 
bei uns durch, die Kühlschrankbeseitigung 
2500 Tonnen vom Ozonknacker FCKW 'frei- 
gesetzt. Ein neues thermisches ~ntso'orgungs- 
konzept probieren zur Zeit ~issenschafter 
der Forschungsanlage Karlsruhe aus. Eine 
spezielle FCKW Verbrennungsanlage kann 
die klimaschädlichen Stoffe rückstandsfrei 
zerstören. 



aae Preiswert und gut für das ganze Jahr 
Teppf d h d e i  
ab 4,95/d 
Sdliige, 
grau, 4 m 
breit b,95 m2 

Teppich@ 2 x 3 m 1 I 9,OO 
passende Brütken 60 x 100 

Betkarandung, Blumenmuster 
Bod~Goralturen, dreiteilig rnl Blumenmuster ab 24,95 
PVCmKücbmbelag 2 rn brel ab 6,95 
Jalouretki 40 X 160 schon ab 10,00 

Wandfark 43uperstara 7 I 18,9S 
Latex Bindemittel, farblos und weiß, 750 ml 7,95 
Tapeteakleistar, ab 2,99 

Gesc häk 
Geschäft: Käthe-Kollwitz-Str. 1 

MMelstr. 1 1, Tel. 4140 1 Of f  nunguelen: 
teppich shop (hfgRngsze~en: täglich Montag - Freitag 

Mo.-MI. + Fr. 9.30-18.30 h 9.06 - 12.00 h 
Do. 10.30 - 20.00 h 13-00 - 16-00 h 

Inh. Andreas Galuba Sa. 9-00 13.00 h Samstag 9.00 - 12.00 h 
0-1 7 10 Luckenwalde jeden 1 - Samd im IWnak 

9.aom- 1% h 
Mittwoch, 19.30 Uhr 

Kirchliche Nachrichten Klndergottesdlenst 
Sonntag, 09.30 Uhr - 

Neua~ostolische Kirche - - -  
----I- - - - 

Puilchklnstr. 38 
Oettesdlensts 
Sonntaa. 89.30 Uhr und 16.00 Uhr 

Am 24. Januar ist besonderer Jugendgottesdlenst in Berlin- 
Schöneberg 2. 
Jedermann ist herzllchst willkommen. . .L' 


